
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Wahl zum Behindertenbeirat der Stadt Oldenburg (Oldb) am 

27. März 2022 

Am Sonntag, den 27. März 2022, findet im Rahmen einer Versammlungswahl in der 
VHS Oldenburg, Karlstraße 25, 26123 Oldenburg, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die 
Wahl des Behindertenbeirates der Stadt Oldenburg statt. 
 
Wahlberechtigt sind alle anerkannt behinderten Menschen mit einem Grad der Behin-
derung von mindestens 50, die am Wahltag mindestens sechzehn Jahre alt sind und 
ihren ersten Wohnsitz in der Stadt Oldenburg angemeldet haben. Wahlberechtigt 
sind auch Eltern beziehungsweise gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter von Kin-
dern unter sechzehn Jahren. Schwerbehindertenausweis und Personalausweis oder 
Reisepass sind zur Wahl mitzubringen. 
 
Eine Vertretung zur Stimmabgabe ist durch Vorlage einer formlosen schriftlichen 
Vollmacht und des Schwerbehindertenausweises sowie Personalausweises oder 
Reisepasses der zu vertretenden Person möglich. Die Bestallungsurkunde eines Be-
treuers oder einer Betreuerin für Vertretung in Rechts-, Antrags-, oder Behördenan-
gelegenheiten steht der Vollmacht gleich. Der Vertreter beziehungsweise die Vertre-
terin muss sich ebenfalls durch Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. 
 
Die Wahl ist geheim. Gewählt wird in einem Wahlgang mit amtlichen Stimmzetteln, 
die im Wahlraum vom Wahlvorstand ausgehändigt werden. Jede und jeder Wahlbe-
rechtigte hat neun Stimmen. Der Stimmzettel enthält in alphabetischer Reihenfolge 
unter fortlaufender Nummer die Namen der Bewerberinnen und Bewerber der zuge-
lassenen Wahlvorschläge. 
 
Der Wahlvorstand hat folgende 24 Wahlvorschläge zugelassen (in alphabetischer 
Reihenfolge): 
 
1 Blohm, Andreas, geb. 1974 

2 Dietrich, Christoph, geb. 1954 

3 Dirksen, Jörg, geb. 1981 

4 Dittmar, Meike, geb. 1974 

5 Einemann, Matthias, geb. 1985 

6 Elling, Silke, geb. 1972 

7 Görg, Sabine, geb. 1967 

8 Große Siemer, Aloys, geb. 1956 

9 Hamann, Marcel, geb. 1993 

10 Klumpe, Monika, geb. 1955 



 

 

11 Lachmann, Bernd, geb. 1960 

12 Loers, Herbert, geb. 1968 

13 Löwe, Lothar, geb. 1964 

14 Merkle, Joachim, geb. 1965 

15 Neuhof, Michael, geb. 1958 

16 Olthaus, Claudia, geb. 1964 

17 Rathkamp, Christa, geb. 1944 

18 Starker, Dorothea, geb. 1950 

19 Stiefs, Ilona, geb. 1962 

20 Thörner, Markus, geb. 1969 

21 Unger, Thorsten, geb. 1965 

22 Weimann, Bastian, geb. 1984 

23 Westerholt, Hans, geb. 1956 

24 Wrede, Dieter, geb. 1947 

 
Die wahlberechtigte Person gibt ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf eine 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewer-
ber die Stimme gelten soll. Für jede Bewerberin oder jeden Bewerber kann nur eine 
Stimme abgegeben werden. Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person 
in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Zur Unterstützung bei der Wahl-
handlung kann jede und jeder Wahlberechtigte eine Hilfsperson (auch aus dem 
Wahlvorstand) bestimmen. Die Hilfsperson ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt 
zum Wahlraum, soweit dies ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes und unter 
Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen möglich ist. 
 
Die Anschrift des Wahlvorstandes lautet: Pferdemarkt 14, 26121 Oldenburg 
 
Stadt Oldenburg 

Der Oberbürgermeister   

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Absatz 3 der Hauptsatzung der 
Stadt Oldenburg durch Bereitstellung im Internet auf www.oldenburg.de. Der Tag der 
Bereitstellung ist der 26. März 2022. 

 


